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sistisch « und Verwandtes einfach  nur widerwärtig fi nden. Das Tabu der unverbogenen Wahr-
nehmung und direkten Benennung muß aber immer wieder aufs neue »festgeklopft « werden, 
und das ist für die Herrsch enden bzw. ihre Lautsprech er nich t immer einfach , vor allem wenn 
im Volk Murren laut wird, und dann kommen sie ins Sch witzen und Äch zen, ins Knurren 
und Drohen. Denn mit der Sch wemme falsch er Flüch tlinge – »Politisch  Verfolgte genießen 
Asylrech t«, sagt die deutsch e Verfassung (Art. 16.2), und damit Punkt; von Hunger, Elend und 
Krieg ist nich t die Rede, wohl aber sind Verfolgungen aufgrund der Gesch lech tszugehörigkeit 
oder der Rasse (sic, man denke an die sch eußlich  behandelten Sch warzen in Libyen nach  dem 
Lynch mord an Ghaddafi ), für die niemand etwas kann, unter »politisch « zu subsumieren – mit 
der Sch wemme falsch er Flüch tlinge also kamen nich t nur Lohndrück er ins Land, sondern auch  
Straft äter (vom IS mal ganz zu sch weigen) und Sexualsch ergen der übelsten Sorte (kein einziger 
der Kölner Straft äter ist bislang wegen sexueller Nötigung verurteilt worden, sondern höch sten-
falls wegen Handyklau u. ä.!). Und versuch ten (Sozial)Pfaff en aller Sch att ierungen uns nich t seit 
Monaten weiszumach en, die zunehmende Bedrohung durch  Straft aten sei nur »gefühlt«, also 
eingebildet? Sch auen wir uns einfach  mal ein paar Sch lagzeilen aus dem Lokalteil der ›Badi-
sch en Zeitung‹ während einer Woch e (!, vom 19. bis zum 26. Oktober) an:
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Widmen wir uns einem Fall ausführlicher:

Der Freiburger Dreisam-Mord und die Machenschaften der Lügenpresse

Die Presse setzte von Anfang an auf Irreführung und Zeitgewinn, aber lesen wir die Bericht
erstattung der Lokalzeitung »Badische Zeitung« (BZ) einfach direkt:

Am 17.10.2016 schrieb die BZ:

Warum geht die Polizei von einem Verbrechen aus, wenn doch angeblich keine sichtbaren Zei-
chen gefunden wurden? 

Doch weiter in der BZ (18.10.2016): 
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Und am 19.10.2016 findet sich in der BZ:

Halten wir nach diesen drei ersten Artikeln zu dem Mord kurz inne.

Es soll also keine sichtbaren Gewaltanzeichen am Opfer gegeben haben: 
•	 Hatte demnach der Vergewaltiger das Opfer nach der Tat wieder angezogen? 
•	 Warum wird die Vergewaltigung erst nach drei Tagen gemeldet, obwohl sie allerspäte-

stens nach der Obduktion am 17.10.2016 bekannt gewesen sein muß? 
•	 Und warum wurde nicht erwähnt, daß der Wasserpegel der Dreisam in dem Bereich, in 

dem die »Ertrunkene« lag, unter 20 cm betrug? 
•	 Warum spricht die BZ bis zum heutigen Tag vom »Tod durch Ertrinken« als offizieller 

Todesursache?
Nur am Rande sei auf die Formulierung »mutmaßliches Opfer« aufmerksam gemacht.

Zeit gewonnen, viel gewonnen.

Da dieser Mord aber ganz Freiburg sehr bewegte und beschäftigte – zumal wenige Tage zuvor 
in der gleichen Gegend beinahe eine 15jährige von 8–10 Männern vergewaltigt worden wäre 
und nur mit Hilfe von zufällig anwesendem Wachpersonal des Stadions diesem Schicksal ent-
kam – und sich darüber hinaus einzelne Informationen, wie der niedrige Wasserpegel, durch-
fraßen, war die BZ genötigt, am 22.10.2016 in einem ganzseitigen Artikel über diesen »Fall, der 
viele Rätsel aufgibt«, zu schreiben. Im Nachfolgenden verlassen wir die strenge Chronologie 
zugunsten von Zusammenhängen:
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Ablenkungsmanöver Schweiz

Am 21.10.2016 posaunt das Schweizer BILD-Pendant Blick in der ins Auge springenden Überschrift:

und die BZ griff die »Parallele« am 22.10.2016 sofort auf:

Da Emmen wenig bekannt sein dürfte, weiß auch kein Leser, daß es ca. 200 km von Freiburg 
entfernt liegt, somit dieser angebliche Verdacht, dessen einzige Parallele in der Vergewaltigung 
einer Fahrradfahrerin liegt, völlig absurd ist. Er zielt auf reine Verwirrung nach dem Prinzip des 
Pfaffentricks (siehe Avenz, www.avenz.de/Pfaffentrick.html) und lenkt ausschließlich von viel 
Naheliegenderem ab. 
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Ablenkungsmanöver Beleuchtung

Drei aufeinanderfolgende Tage lang ereiferte sich die BZ über die Frage: ›War das Dreisamufer 
beleuchtet?‹ oder ›War das Dreisamufer nicht beleuchtet?‹ (21.10., 22.10. und 23.10.2016):

Unabhängig davon, daß spätestens am 21.10.2016 bekannt war, daß das Dreisamufer wegen 
einer Fehlschaltung tatsächlich beleuchtet war, »vergaß« die BZ allerdings vollkommen, daß 
dies für die Frage der VIDEOISIERUNG des Tathergangs völlig irrelevant ist. Darüber hinaus 
sind digitale Sicherheitskameras einerseits sehr lichtempfindlich und schalten sich andererseits 
im allgemeinen bei Dunkelheit in einen Nachtmodus, der zwar unwesentlich unschärfere, aber 
eben doch gut auswertbare Filme oder Bilder produziert. Und wo sind diese Bilder?
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Weiter in der BZ (22.10.2016):

Warum schweigt sich die Polizei über dieses äußerst entscheidende Beweismittel aus? Und wa-
rum lenkt die BZ mit ihrem Hin und Her über die Beleuchtung von diesem wichtigen Beweis-
mittel ab? Erinnert das nicht an die vielen unterschlagenen Videos von den Übergriffen in der 
Kölner Silvesternacht? 

Ablenkungsmanöver: DNA – das wichtigste Beweismittel

Die DNA eines unbekannten Täters kann natürlich den entscheidenden Beweis für dessen Über-
führung liefern, weswegen man im Normalfall akribisch danach sucht. Logisch. In diesem Fall 
ist aber alles anders (BZ vom 21.10.2016):

Denn auf einmal ist alles gaaanz problematisch. 
»Ob Genmaterial darunter ist, steht noch nicht fest?«

Aber: 

•	 Was ist denn mit den Spermien? Diese werden durch Lagerung in Wasser nicht innerhalb 
von ein paar Stunden ausgewaschen und bleiben mindestens vier Tage lebendig.

•	 Darüber hinaus wurde nie erwähnt, ist aber wohl aus Freiburger Polizeikreisen durchge-
sickert, daß die Ermordete sowohl Haut- als auch Blutreste des oder der Täter unter ihren 
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Fingernägeln hatte. Damit hätte man nochmals mehr Genmaterial zur Verfügung. Und 
die Kratzspuren, die der Täter davongetragen haben muß, wären durchaus als Hinweis 
zu seiner Identifizierung von Interesse gewesen. Warum unterblieb diese Erwähnung? 
Warum berichtete die BZ immer nur von dem Dornengebüsch in der Nähe des Tatortes, 
an dem sich der Täter verletzt hätte haben können?

Ein ungeheuerer Aufwand auf abwegigen Nebenpfaden wurde dennoch betrieben 
(BZ vom 5.11.2016):

Was für ein Aufwand, den unsere Polizei so fleißig zur »Fallaufklärung« betreibt. Die DNA-
Spuren wurden nicht nur mit der DNA zahlreicher Kontaktpersonen des Opfers verglichen, 
sondern sogar auch der DNA-Analyse-Datei des Bundeskriminalamtes, in der 1,1 Millionen 
Spuren erfaßt sind. Dabei »vergaßen« Polizei und BZ offenbar, daß dieser aufwandsreiche 
Abgleich den entscheidenden Nachteil hat, daß dort Proben des verdächtigsten Personenkreises 
nicht erfaßt sind. Also viel Lärm um die DNA, wo eine Änderung des Blickwinkels völlig 
genügen würde. Denn nichts ist so leicht durch DNA-Analyse zu ermitteln wie die Rasse, also 
die geographische Herkunft des Täters. Es gibt kein besseres Mittel, um fürs erste den Täterkreis 
einzuengen. Die DNA-Spur wird offenbar aus demselben Motiv wie die Unterschlagung des 
Videomaterials nicht ernsthaft verfolgt bzw. in ihrem aussagekräftigsten Teil unterschlagen.

***

Was soll diese Mauschelei, wozu dient diese Geheimniskrämerei, wenn nicht der Verzögerung 
der Aufklärung oder gar der Deckung des Täters oder der Täter? Es hätte im übrigen keiner 
DNA-Untersuchung bedurft, um herauszufinden, daß der Vergewaltiger ein Mann war, wie 
jetzt mit viel Trara verkündet wurde. Wir fordern nicht, wie die CDU, ihr AfD-Anhängsel und 
der grüne OB, eine Aufstockung der Polizeikräfte, sondern eine strikte Anwendung der Geset-
ze ohne Sonderregelungen und Extrawürste aus rassischen Gründen. Egal, ob der Täter weiß, 
dunkel oder schwarz, ob er Mitteleuropäer, Maghrebiner oder Zentralafrikaner ist – die Fak-
ten müssen auf den Tisch! Der Verweis auf Geheimhaltungszwang bei laufenden Verfahren ist 
unsinnig, denn sie könnten dadurch beschleunigt werden (wie beim »Aktenzeichen XY« selig). 
Und von »Datenschutz« wollen wir in diesem Zusammenhang erst recht nichts hören, denn der 
Schutz der Öffentlichkeit vor Straftaten ist ein höheres Rechtsgut, und dazu zählt auch, daß man 
überführte Straftäter »mangels rechtlicher Handhabe« nicht nach wenigen Stunden wieder lau-
fen läßt (wie lauten wohl in Gambia die Strafbedingungen für sexuelle Nötigung – wie jüngst 
erwiesenermaßen an zwei jungen Frauen am Stühlinger Kirchplatz, den nachts zu durchqueren 
absolut nicht zu empfehlen ist, auch nicht nach der Lachnummer mit den zwei berittenen Polizi-
sten –, für Handel mit Rauschmitteln, für Raub und Körperverletzung? So benehmen sich doch 
keine echten Flüchtlinge!).



					     	 – 9 – 				          www.bund-gegen-anpassung.com	

Es stellen sich angesichts dieser ätzenden Kakophonie aus Drohung, Vertuschung und Irre
führung – das Wort »Lügenpresse« fiel nicht vom Himmel – noch etliche weitere Fragen, bspw. 
warum die Trauerfeier für die ermordete (nicht einfach nur »tote«) Studentin vor Anpfiff des 
SC-Spiels nicht im Fernsehen übertragen wurde. Sollten da die Zuschauer in anderen Städten 
nicht auf »dumme Gedanken« gebracht werden, etwa dergestalt: »Bei uns geht es genauso zu«? 
Warum schließlich hat man für die Hunderte von Obdachlosen in Freiburg nicht schon vor 
Jahren ebenso zügig Wohncontainer hochgezogen? Ach ja, richtig: Die »weißen« Deklassierten, 
die »white niggers« (so der US-Herrenjargon), müssen sich erst noch ans Verelenden gewöhnen. 
Da wissen wir Besseres.

Laßt Euch nicht einschüchtern – sprecht miteinander!
Und nicht nur für kommunale Belange gilt:
Volksabstimmung statt Volksverarschung!

Wer uns sucht, wird uns finden.

Die Elefantenpatrouille rumpelt weiter…

Eine Posse besonderer Art – freilich nicht so lustig, sondern eher ein Hohn auf die Logik und 
auf die Mordopfer, aber mit großem Getöse verkündet – stellte das sog. mantrailing dar: Fünf 
Wochen (!) nach dem Mord schickte man Spürhunde auf eine Fährte, die – zu einem Vorlesungs‐
Hörsaal für Biochemie an der Freiburger Uni führte. Die etwa hundert anwesenden männlichen 
Studenten überrumpelte man zu einem DNA‐Massentest, die meisten machten eingeschüchtert 
mit. Und was kam dabei heraus? NICHTS – außer der weltumstürzenden Erkenntnis, daß die 
Medizin‐Studentin vor ihrer Ermordung Vorlesungen über Biochemie gehört haben mußte.
	 Durch unser Flugblatt aufgescheucht, mußte die BZ während der nächsten Tage zunächst in 
einem ganzseitigen Artikel auf S. 3 (!) zugeben, daß die rassische Bestimmung des Täters selbst-
verständlich möglich, aber in Deutschland verboten ist (§ 81 e StGB). Darauf setzte eine Ketten-
reaktion ein, auf die man ohne unser Flugblatt bis zum Jüngsten Gericht hätte warten können: 
Am nächsten Tag orakelte die BZ mit drohenden Untertönen etwas von »Rechtsradikalismus« 
und gab gleichzeitig zu, daß das Gesetz in seiner gegenwärtigen Form die Mörder schütze – 
nanana, woher plötzlich diese feurige Liebe zur Wahrheit?!? –, plädierte dann in gewundenen 
Worten für eine erweiterte DNA‐Analyse, auf daß dies schnellstmöglich wieder vergessen wer-
de, als wäre noch nie ein Gesetz in Deutschland verändert worden, und ebnete so den Weg für 
weitere Nebenpfade und Sackgassen wie der Uni‐Farce mit Massentestung Unschuldiger. Man 
stelle sich das Gezeter vor, wenn ein solcher Massentest in den am nächsten zu den Tatorten 
gelegenen Flüchtlingsheimen passiert wäre! Aber:

Zeit gewonnen, viel gewonnen – 
der oder die Täter könnten mittlerweile längst über die sieben Schwarzwaldberge das Weite 
gesucht haben.
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Leserzuschriften, die bei der BZ zu Dutzenden zum Verbot der erweiterten DNA-Untersuchun-
gen eingegangen sein müßten – bei uns taten sie das jedenfalls, und durchaus zustimmend 
neben dem üblichen »politisch korrekten« Blöd‐Geblöke –, wurden mutmaßlich unterdrückt (so 
gut kennen wir unsere Pappenheimer von der Lügenpresse). Erst nach sieben Tagen erschienen 
ganze drei Zuschriften in der BZ, ausschließlich positive, d.h. im Sinne der erweiterten DNA‐
Analyse, wie in unserem Flugblatt gefordert. Hier die zwei besseren:

Leserbriefe in der BZ vom 24.11.2016:

Damit ist die weitere Richtung vorgegeben. Die einzige sinnvolle Forderung muß lauten:

Sofortige Bekanntgabe der vollständigen Analyse der Täter‐DNA und
Freigabe der Videos!

Opferschutz statt Täterschutz!

Schluß mit dem zeitschinderischen Blindekuh‐Spiel! 
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Am 3.12.2016 schließlich wurde der Dreisam-Mörder gefaßt. Es handelt sich um den vorgeblich 
17jährigen Afghanen Hussein Khavari, der 2015 als »UMA« (unbegleiteter minderjähriger Auslän-
der) nach Deutschland kam und hier bei einer Gastfamilie weich gebettet lebte. Wie inzwischen 
bekannt geworden ist, war er bereits 2014 als »17jähriger« in Griechenland wegen Diebstahls und 
versuchten Totschlags (im Mai 2013) zu 10 Jahren Haft verurteilt worden (er warf sein Opfer eine 10 
Meter hohe Klippe hinab, was die Frau nur wie durch ein Wunder schwerverletzt überlebte), kam 
infolge einer Amnestie (!) bei völlig überbelegten Haftanstalten (»bedauerliche Einzelfälle«, wohl 
auch dort?) unter Bewährungsauflagen frei und anschließend unbehelligt nach Deutschland. Und 
nun sollen die Griechen – mal wieder – die bösen Buhmänner sein, diesmal wegen mangelnder Re-
gistrierung und fehlender internationaler Ausschreibung des Täters. Ein typischer Fall von »Haltet 
den Dieb!« ruft der Dieb. Als ob die Griechen in der sogenannten »Flüchtlingspolitik« auch nur den 
kleinsten Handschlag ohne EU-Weisung wagen würden! 

Fakt ist, daß der Täter nur wegen der großen und wachsenden Empörung in immer breiteren 
Bevölkerungsteilen hierzulande schlußendlich dingfest gemacht werden mußte (ohne unser 
Massenflugblatt vom 10.11. 
http://bund-gegen-anpassung.com/download/de/Flugblaetter/2016.11.10.Deckt.die.Justiz.den.Dreisam.Moerder.pdf

wäre er es wohl bis heute nicht; siehe dazu unser neueres Massenflugblatt vom 4.12., das wir 
in den folgenden Wochen wieder unters Volk brachten
http://bund-gegen-anpassung.com/download/de/Flugblaetter/2016.12.04.Dreisam_Moerder_gefasst.pdf). Die Lügenpresse 
überschlug sich dann vor allem mit »Warnungen« vor »Hetze«, »Pauschalierung« und »Instrumenta-
lisierung«. 

(BZ, 6.12.2016)
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(BZ, 6.12.20116)

(BZ, 5.12.2016)

Nun haben allenfalls Idioten oder bestellte Provokateure je behauptet, daß ALLE oder auch nur 
die Mehrheit der eingeschleusten Pseudoflüchtlinge Straftäter sind oder werden. Fakt aber ist, daß 
ALLE Straftaten, die von Pseudoflüchtlingen hierzulande begangen werden – die ungefähre Zahl 
für 2015 von stattlichen 200.000 Straftaten aller Kategorien meldete an versteckter Stelle die FAZ 
einmal am 19.2.2016 – eben nicht begangen worden wären, wenn man die Täter nicht im Zuge des 
»Einzugs der Millionen« zwecks Verelendung und Versauung des Lebensgefühls ins Land geholt 
hätte – nicht vergessen, verfassungswidrig hereingeholt (!), denn 98 % der Eingeschleusten haben 
nun einmal keinen Asylanspruch gemäß Artikel 16a GG, und die 2 % echten Asylanten begehen 
keine Straftaten, sondern sind dankbar. 

Gleichzeitig wird die Lügenpresse nicht müde, unsere ach soo eifrig-gründliche Polizei zu loben 
und zu preisen für ihren »Erfolg« nach wochenlanger, soo schwiiieriger Fahndung. 
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(BZ, 5.12.2016)

(BZ, 5.12.2016)

Bei der einfachen und naheliegenden Auswertung der vorhandenen Videoaufnahmen vom Tatort 
und der ebenfalls einfachen und naheliegenden »erweiterten Auswertung« der Täter-DNA (also 
Haar- und Hautfarbe und damit Eingrenzung der Herkunftsregion des Täters) hätte man sich das 
mühsame Durchsuchen der Videoaufnahmen der Straßenbahnen ebenso wie das wochenlange 
Abtragen und Archivieren des Dornenbuschs doch sparen können (das darin gefundene blon-
dierte Haar ist ja ohnehin ein seltener Zufallsfund dieses einen Vergewaltigers, im Gegensatz zu 
Spermien-DNA). Das Ganze wurde offensichtlich nachgeschoben, um irgendwie zu »begründen«, 
warum die Dingfestmachung des Täters so lange gedauert hatte – in Wahrheit hatte man sie nicht 
gewollt, mußte dann aber dem Druck aus der Bevölkerung unwillig nachgeben. Natürlich soll 
beim Lamento über das blondierte Haar und die Straßenbahnvideos auch die Forderung nach Ge-
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setzesänderung zwecks »erweiterter Auswertung« von Täter-DNA untergehen. (In der Schweiz 
haben der National- und Ständerat übrigens gerade eine entsprechende Motion eingereicht.) 

Aber vor allem geht es darum, den Glauben an die Lügenpresse wiederherzustellen, der durch die 
parteiliche Berichterstattung im Fall des Dreisam-Mordes einmal mehr empfindlich gelitten hat. 

(BZ, 3.12.2016)

Nun, Herr Knöferl; Sie wissen so gut wie wir, daß Sie ihr Geld nicht durch den Verkauf von 
Nachrichten verdienen, das wollen Sie und Ihresgleichen dem Volk nur weismachen – die Ein-
nahmen der Presse kommen nur zu einem geringen Teil aus dem Verkauf derselben, sondern 
vielmehr aus Anzeigen bzw. Staatszuschüssen. Was meinen Sie im übrigen, wie enorm Sie den 
Verkauf ihres Blattes steigern könnten, wenn sie wirkliche Nachrichten (z.B. nüchterne und voll-
ständige Zahlen zu Kosten der Pseudoflüchtlingswelle oder wahre Zahlen zur Kriminalitäts-
statistik seit dieser) statt Staatspropaganda verbreiten würden! (Schauen Sie einmal auf die sehr 
aufschlußreiche Webkarte Einzelfall-Map
[https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_rNT3k2ZXB-f9z-2nSFMIBQKXCs&hl=en_US&ll=51.36119443931468%2C6.969721633496192&z=5], den 
Link finden Sie auch auf unserer Website.)

Wir fordern:

Bestrafung des Dreisam-Täters nach geltenden Gesetzen, selbstverständlich unter Berück-
sichtigung der Wiederholungstäterschaft, selbstverständlich ohne Psycho-Bonus (der arme 
Kerl sei suizidal, tönt es ja bereits) und ohne blind gewährtem Alters-Bonus für den angeb-
lich ewig 17jährigen. (Wie inzwischen durchsickerte, wird seit 2015 bei vorgeblich Minderjäh-
rigen keine Röntgenaufnahme mehr zu Altersverifizierung gemacht, es zähle gemäß BZ vom 
7.12.2016 »allein der psychosoziale Gesamteindruck«.) Der Mörder kann ja zu seiner Entlastung 
seine afghanische Familie benennen, den Rest sollten die afghanischen Meldebehörden – al-
lenfalls mit Unterstützung unserer dort präsenten deutschen Bundeswehr – sehr wohl heraus-
bekommen können.
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Hochdruck bei der Täterermittlung im Endingener Fall der vergewaltigten und ermordeten 
Carolin Gruber! Auch hier tönt die BZ, daß bei dem bedauernswerten Vergewaltigungsopfer, 
das auffällig nur noch als »Mordopfer« bezeichnet wird, keine Täter-DNA gefunden werden 
konnte:

(http://www.badische-zeitung.de/endingen/polizei-wertet-mehr-als-1200-spuren-aus-bisher-keine-dna-entdeckt--131109278.html)

(http://www.freiburg-nachrichten.de/2016/11/30/noch-keine-taeter-dna-in-endingen-gefunden-auch-nicht-am-schuh-der-carolin-g/)

Was ist mit den Spermien?


